
Einige Artikel aus 

 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
 
Artikel 1  
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  
 
Artikel 2  
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.  
 
Artikel 3  
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  
 
Artikel 4  
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren 
Formen sind verboten.  
 
Artikel 5  
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden. 
 
Artikel 11  
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange 
seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.  
 
Artikel 12  
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat 
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.  
 
Artikel 17  
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen, Eigentum innezuhaben.  
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.  
 
Artikel 18  
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, 
seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, 
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.  
 
Artikel 19  
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen 
Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 
 
Artikel 23  
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen 
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.  
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.  
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie 
eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen.  
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.  
 
Artikel 24  
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der 
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. 


